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4,2 km lange 110-kV-Freileitung verbunden werden soll. Das 
Planfeststellungsverfahren wurde bereits Anfang 2019 eingelei-
tet. Im Zeitraum vom 04.02.2019 bis einschließlich 04.03.2019 
lagen die Planunterlagen zur allgemeinen Einsicht bei dem 
Amt Altdöbern und bei der Stadt Großräschen aus. Bis zum 
18.03.2019 konnten Einwendungen erhoben und Stellung-
nahmen abgegeben werden. Das Beteiligungsverfahren ist 
zu wiederholen, da die Vorhabenträgerin die eingereichten 
Unterlagen überarbeitet und zusätzlich einen Bericht zu den 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-
Bericht) eingereicht hat. Mit den überarbeiteten Unterlagen ist 
zudem die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen im 
Bereich der amtsfreien Stadt Schwarzheide sowie der Gemein-
den Fischwasser, Schipkau und Gorden-Staupitz beantragt. 
Die im bisherigen Beteiligungsverfahren form- und fristgerecht 
erhobenen Einwendungen und eingereichten Stellungnahmen 
bleiben wirksam und müssen nicht wiederholt werden. Weitere 
Einwendungen und Stellungnahmen können nach Maßgabe der 
nachfolgenden Verfahrensvorgaben eingereicht werden.

II.
Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe stellt fest, 
dass für das Vorhaben abweichend von der früheren Bekannt-
machung gem. § 6 i.V.m. Anlage 1 Ziffer 17.2.1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Die hiermit durchge-
führte Anhörung nach § 43a EnWG stellt zugleich die Beteili-
gung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen nach § 18 
Abs. 1 UVPG dar.
Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 01.04.2021 bis ein-
schließlich den 30.04.2021 für die Dauer eines Monats zur all-
gemeinen Einsichtnahme zur Verfügung bei dem Amt Elster-
land, Kindergartenstr. 2a, 03253 Schönborn

Montag 9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch nach Vereinbarung
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr und
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Die Einsichtnahme vor Ort erfordert aufgrund der allgemei-
nen Pandemielage eine vorherige Terminabsprache bei dem 
Amt Elsterland unter der Telefonnummer: 035326 98-181 (Frau 
Ringl) oder per E-Mail unter: christiane.ringl@elsterland.de. 
Aufgrund der aktuellen COVlD-19-Situation wird auf die Pflicht 
zur Einhaltung der jeweils aktuellen Hygienevorschriften (z. B. 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes, Einhaltung der Abstands-
regeln zu anderen Personen) beim Betreten der Auslegungs-
stellen hingewiesen.
Die Planunterlagen können mit Beginn der Auslegung zusätz-
lich auch im Internet über www.lbgr.brandenburg.de (Haupt-
menü: Genehmigungsverfahren/Planfeststellungsverfahren) 
aufgerufen werden. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur 
Einsicht ausgelegten Unterlagen.
Sollte es infolge der COVID-19-Situation während der Ausle-
gung der Planunterlagen zu einer vollständigen Schließung von 
Auslegungsstellen kommen oder der Zugang zu Auslegungs-
stellen einzelnen Personen aus sonstigen pandemiebedingten 
Gründen untersagt sein, wird als weiteres zusätzliches Infor-
mationsangebot im Zeitraum vom 01.04.2021 bis 30.04.2021 
der Versand der Unterlagen auf einem USB-Stick angeboten. 
Der Versand kann bei der Planfeststellungsbehörde unter  
LBGR-Dez32@lbgr.brandenburg.de oder telefonisch unter 
0355 48640-322 angefordert werden.
Maßgeblich ist der Inhalt der im Internet veröffentlichten Un-
terlagen.
Die von der enviaM eingereichten Planunterlagen umfassen:

· den Erläuterungsbericht nebst Anlagen zur Gewässerkreu-
zung „Kzschischoka“ (Anlage 1), zur Vergleichsrechnung zur 
Bewertung einer alternativen Verkabelung (Anlage 2), Anzeige 
einer Niederfrequenzanlage mit Berechnung der magneti-
schen Flussdichte und der elektrischen Feldstärke (Anlage 3)

Nr. Leistung Gebühren pro 
Stunde

2. Fahrzeugkosten
2.1 Mannschaftstransportfahrzeug 46,00 €
2.2 Tanklöschfahrzeug 221,00 €
2.3 Tragkraftspritzenfahrzeug 83,00 €
2.4 Löschfahrzeug 146,00 €
2.5 Einsatzleitwagen ABM 42,00 €
3. Geräte und Ausrüstung
3.1 Schlauchtransportanhänger (STA) 20,00 €
3.2 Tragkraftspritzenanhänger (TSA) 25,00 €
3.3 Pkw - Anhänger 15,00 €
3.4 Notstromaggregat 20,00 €
3.5 Motorkettensäge 10,00 €
3.6 Trennschleifer 5,00 €
3.7 Tauchpumpe 15,00 €
3.8 Schlauchboot 13,00 €
4. Verbrauchsmittel
4.1 Ölbindemittel Wiederbeschaf-

fungswert
4.2 Mehrbereichsschaummittel Wiederbeschaf-

fungswert
4.3 Reinigung für stark verschmutzte 

Kleidung
tatsächlichen 
Aufwendungen

4.4 Entsorgung kontaminierter 
Ausrüstungen

tatsächlichen 
Aufwendungen

4.5 Sonstige einsatzbedingte Auslagen tatsächlichen 
Aufwendungen

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung der am 02.03.2021 be-
schlossenen Satzung über die Gebührensätze für Einsätze und 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Elsterland
- Feuerwehrgebührensatzung (FwGS) – und ihrer Anlage 1 an.

Schönborn, den 03. März 2021

Dommaschk
Amtsdirektor

Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 Energiewirtschaftsgesetz, 

Neubau 110-kV-Hochspannungsfreileitung 
Großräschen - Altdöbern, BI. 6805

I.
Die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) hat beim Lan-
desamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe die Durchführung 
eines Planfeststellungsverfahrens für die Errichtung und den 
Betrieb einer 110-kV Hochspannungsfreileitung im Gebiet des 
Landkreises Oberspreewald-Lausitz zwischen den Umspann-
werken Großräschen und Altdöbern gem. § 43 Abs. 1 S. 1  
Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) i.V.m. § 1 Abs. 1 
S. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Bran-
denburg (VwVfG Bbg) und §§ 72-77 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) beantragt. Das Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe ist zuständige Anhörungs- und Plan-
feststellungsbehörde.
Die Maßnahme wird erforderlich, um entsprechend den Anfor-
derungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) die Ein-
speisung verschiedener Windparks und einer Vielzahl von Pho-
tovoltaikanlagen sicherzustellen. Die erzeugte Leistung muss 
über das 110-kV-Netz in die übergeordnete 380-kV-Span-
nungsebene eingespeist werden. Die 50Hertz Transmission 
GmbH als Übertragungsnetzbetreiber auf der 380-kV-Ebene 
errichtet ein neues Umspannwerk bei Altdöbern mit welchem 
das Umspannwerk Großräschen über die hier beantragte  
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Unterschrift versehenen Seite enthalten oder dem Erfordernis 
des § 17 Abs. 1 S. 2 VwVfG nicht entsprechen, gemäß § 17  
Abs. 2 VwVfG unberücksichtigt lassen. Ferner wird die Anhö-
rungsbehörde gleichförmige Eingaben insoweit unberücksich-
tigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift 
nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 VwVfG).
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungen und Stel-
lungnahmen dem Vorhabenträger und den von ihm Beauftrag-
ten gem. § 43a Nr. 2 EnWG durch die Planfeststellungsbehörde 
zur Verfügung zu stellen sind, um eine Erwiderung zu ermög-
lichen. Die datenschutzrechtlichen Be-stimmungen sind gem. 
§ 43a Nr. 2 EnWG zu beachten. Auf Verlangen des Einwen-
ders sollen dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht 
werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Verfahrens nicht erforderlich sind. Auf diese Möglichkeit wird 
hiermit hingewiesen.
Nach dem Ablauf der Äußerungsfrist gem. § 21 Abs. 2 UVPG 
wird das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe über 
die Durchführung eines Erörterungstermins gem. § 18 Abs. 1 
S. 4 UVPG i.V.m. § 73 Abs. 6 S. 1 VwVfG entscheiden. Sofern 
das Planungssicherstellungsgesetz nach dem Ablauf der Äuße-
rungsfrist weiterhin gültig ist, wird das Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe über die ersatzweise Durchführung 
einer Online-Konsultation gem. § 5 Abs. 2 u. 4 PlanSiG bzw. 
den Ersatz einer Online-Konsultation durch eine Telefon- oder 
Videokonferenz gem. § 5 Abs. 5 S. 1 PlanSiG entscheiden. Ein 
Erörterungstermin und eine Online-Konsultation finden gem.  
§ 43a Nr. 3 EnWG nicht statt, wenn Einwendungen gegen das 
Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind, die 
rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen wor-
den sind, ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, 
die auf privatrechtlichen Titeln beruhen oder alle Einwender auf 
eine Erörterung verzichten.
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser gem. § 18  
Abs. 1 S. 4 UVPG i.V.m. § 73 Abs. 6 S. 2 VwVfG mindestens 
eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, 
die Vorhabenträgerin sowie diejenigen, die Einwendungen er-
hoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden gem.  
§ 18 Abs. 1 S. 4 UVPG i.V.m. § 73 Abs. 6 S. 3 VwVfG von dem 
Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Sind außer der 
Benachrichtigung der Behörden und der Vorhabenträgerin en-
viaM mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, können 
diese gem. § 18 Abs. 1 S. 4 UVPG i.V.m. § 73 Abs. 6 S. 4 VwVfG 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Bei Aus-
bleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich.
Findet eine ersatzweise Online-Konsultation statt, werden die 
zur Teilnahme an einem Erörterungstermin Berechtigten gem. 
§ 5 Abs. 3 S. 1 PlanSiG von der Durchführung der Online-Kon-
sultation benachrichtigt. Die vorstehend geschilderten Rege-
lungen der Benachrichtigung gem. § 18 Abs. 1 S. 4 UVPG i.V.m. 
§ 73 Abs. 6 S. 2-4 VwVfG gelten entsprechend. Ein Ersatz der 
Online-Konsultation durch eine Telefon- oder Videokonferenz 
ist gem. § 5 Abs. 5 PlanSiG nur mit Einverständnis der zur Teil-
nahme Berechtigten möglich.
Entschädigungsansprüche werden, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, nicht 
in dem Erörterungstermin, der Online-Konsultation oder einer 
Telefon- oder Videokonferenz, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt.
Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, die 
Erhebung von Einwendungen, die Abgabe von Stellungnah-
men, die Teilnahme am Erörterungstermin, der Online-Konsul-
tation oder einer Telefon- oder Videokonferenz oder für einen 
Bevollmächtigten entstehen, werden nicht erstattet.
Über die Zulässigkeit des Vorhabens und die erhobenen Ein-
wendungen und abgegebenen Stellungnahmen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfahrens durch das Landesamt für 
Bergbau, Geologie und Rohstoffe entschieden. Als mögliche 
Entscheidungen kommen die Zulassung des Vorhabens - ggf. 

· Übersichtspläne, Lagepläne sowie Profilpläne
· Bauwerksverzeichnisse, umfassend die Mastliste, die Ko-

ordinatenliste, die Kreuzungsliste und einen Übersichtsplan 
zur Kreuzungsliste,

· den Erläuterungsbericht zum Rechtserwerb nebst Grund-
stücks- und Eigentümerverzeichnis für Schutzstreifen, Hol-
zungen, Zuwegungen und Ausgleichsmaßnahmen

· den ökologisch-fachlichen Teil mit UVP-Bericht, Land-
schaftspflegerischem Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag 
und einer FFH-Verträglichkeitsvorprüfung betreffend das 
FFH-Gebiet „Binnendünenkomplex Woschkow“.
Zusätzlich liegen dem Landesamt für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe zum gegenwärtigen Zeitpunkt folgende ent-
scheidungserhebliche Berichte und Empfehlungen i.S.d.  
§ 19 Abs. 2 Nr. 2 UVPG vor und werden zur Einsichtnahme 
zur Verfügung gestellt:

· Stellungnahmen der Stadt Großräschen vom 25.02.2019 
und vom 11.03.2019.

· Stellungnahme des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
vom 06.03.2019,

· Stellungnahme des Landesamtes für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe, Dezernat 32 vom 18.03.2019 nebst in Bezug 
genommener Stellungnahme der LMBV vom 13.02.2019,

· Stellungnahme des Landesamts für Umwelt vom 20.03.2019,
· Stellungnahme des Landesamts für Arbeitsschutz, Ver-

braucherschutz und Gesundheit vom 13.03.2019 und vom 
25.09.2019,

· Stellungnahme des Landesamts für Bauen und Verkehr vom 
06.03.2019,

· Stellungnahme der Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde 
Berlin-Brandenburg vom 14.03.2019,

· Stellungnahme des Brandenburgischen Landesamts für 
Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum vom 
31.01.2019,

· Stellungnahme des Landesbetriebs Straßenwesen vom 
01.03.2019,

· Stellungnahme des Landesbetriebs Forst Brandenburg, 
Oberförsterei Calau vom 17.05.2019,

· Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanungsabtei-
lung Berlin-Brandenburg vom 19.02.2019,

· Stellungnahme des Zentraldienstes der Polizei Brandenburg 
vom 28.02.2019 und vom 12.03.2019,

· Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamts vom 18.03.2019 
und

· Stellungnahme der Wasserverband Lausitz Betriebsfüh-
rungs GmbH

Die betroffene Öffentlichkeit kann sich gem. § 1 VwVfG Bbg 
i.V.m. § 73 Abs. 4 S. 1 VwVfG u. § 21 Abs. 1 u. 2 UVPG während 
der Veröffentlichung der Planunterlagen im Internet und bis 
einen Monat nach dem Ende der Veröffentlichung im Internet 
spätestens bis einschließlich den 31.05.2021 schriftlich oder 
zur Niederschrift äußern bei
dem Amt Elsterland, Kindergartenstr. 2a, 03253 Schönborn 
oder
dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Insel-
straße 26, 03046 Cottbus (Anhörungsbehörde und Planfest-
stellungsbehörde).
Nach dem Ablauf der Äußerungsfrist eingehende Äußerungen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind 
gem. § 73 Abs. 4 S. 3 und 6 VwVfG sowie § 21 Abs. 4 S. 1 UVPG 
im Verwaltungsverfahren ausgeschlossen.
Bei Äußerungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 
ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Un-
terzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner zu bezeichnen (§ 17 Abs. 1 VwVfG). An-
derenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt blei-
ben. Die Anhörungsbehörde wird gleichförmige Eingaben, die 
die geforderten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit 
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Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung 
von Liquiditätsreserven 0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
§ 4

Der Hebesatz für die Amtsumlage wird auf 36,00 v.H. der für 
das Jahr 2021 geltenden Umlagegrundlagen, entsprechend der 
Orientierungszahlen 2020, auf der Grundlage des Brandenbur-
gischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) vom 29. Juni 2004 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018, festgesetzt. Die 
Amtsumlage ist in 12 Teilbeträgen am 15. Eines jeden Monats 
durch die amtsangehörigen Gemeinden entsprechend dem je-
weiligen Heranziehungsbescheid auf das Konto des Amtes zu 
entrichten.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-
wendungen für das Amt von wesentlicher Bedeutung an-
gesehen werden, wird auf 15.000,00 €
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszah-
lungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird 
auf 5.000,00 €
festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf
 20.000,00 €
festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlas-
sen ist, werden bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf  47.000,00 € 

und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen 

Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 
 35.000,00 €

festgesetzt.

Schönborn, den 03.03.2021

Dommaschk
Amtsdirektor

Jeder kann zu den Öffnungszeiten des Amtes Elsterland in 
Schönborn Einsicht in dieHaushaltssatzung und deren Anlagen 
nehmen.
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Schönborn, den 03.03.2021

Dommaschk
Amtsdirektor

verbunden mit Schutzanordnungen und sonstigen Nebenbe-
stimmungen - durch Erlass eines Planfeststellungsbeschlus-
ses oder die Ablehnung des Antrags auf Planfeststellung in 
Betracht. Der Planfeststellungsbeschluss wird der Vorhaben-
trägerin enviaM und denjenigen, über deren Einwendungen 
entschieden worden ist und den Vereinigungen, über deren 
Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt (§ 74 Abs. 4 
S. 1 VwVfG). Sind außer an die Vorhabenträgerin enviaM mehr 
als 50 Zustellungen an Einwender und diejenigen, die Stellung-
nahmen abgegeben haben, vorzunehmen, können diese Zu-
stellungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden 
(§ 74 Abs. 5 S. 1 VwVfG).

III.
Die beantragte Planfeststellung entfaltet gem. § 45 Abs. 2  
S. 1 EnWG enteignungsrechtliche Vorwirkung. Für den Fall, 
dass ein zwangsweiser Zugriff auf die für das Vorhaben benö-
tigten Grundflächen erforderlich ist, ist der Planfeststellungs-
beschluss dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und 
für die Enteignungsbehörde bindend, ohne dass es einer weite-
ren Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf.
Mit dem Beginn der Auslegung des Plans tritt eine Verände-
rungssperre nach § 44a Abs. 1 EnWG in Kraft. Ab diesem Zeit-
punkt dürfen auf den von dem Plan betroffenen Flächen bis 
zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde oder die 
geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende Verände-
rungen nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in 
rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, Un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung werden davon nicht berührt. Darüber hinaus steht 
der Vorhabenträgerin enviaM nach § 44a Abs. 3 EnWG ab dem 
Beginn der Auslegung der Planunterlagen ein Vorkaufsrecht an 
den von dem Plan betroffenen Flächen zu.

Schönborn, 8. März 2021

Dommaschk
Amtsdirektor

Haushaltssatzung des Amtes Elsterland  
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 
02.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
ordentlichen Erträge auf 2.296.700,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf 2.359.300,00 €
außerordentlichen Erträge auf 0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen auf 2.624.800,00 €
Auszahlungen auf 3.271.800,00 €

festgesetzt.
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushal-
tes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 2.234.400,00 €
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 2.167.500,00 €
Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 390.400,00 €
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 1.104.300,00 €


